
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B U N D E S G E R I C H T S E N T S C H E I D  

Teilliquidation in Unterdeckung 

Kürzung des Rentendeckungs-
kapitals grundsätzlich möglich

Worum geht’s? Darf das Teilliquidationsreglement vorsehen, dass der versicherungstechnische 

Fehlbetrag auch von dem zu übertragenden Deckungskapital in Abzug gebracht 

wird? 

Urteil 9C_135/2013 vom 23. Dezember 2013 (zur Publikation vorgesehen) 

Sachverhalt 
dass sich der Austritt per 31. Dezember Vor Bundesgericht ist einerseits um-
2005 nach dem Teilliquidationsreglement stritten, ob der Arbeitgeber den Verteil-

Am 22. Juni 2005 verabschiedete der 2005 richte. Zwei Arbeitgeber machten plan überhaupt anfechten darf. Anderer-
Stiftungsrat das «Reglement Teilliquida- von ihrem ausserordentlichen Kündigungs- seits ist umstritten, ob es zulässig ist, 
tion 2005», gültig vom 1. Januar bis recht Gebrauch. Da die Pensionskasse per im Teilliquidationsreglement vorzuse-
31. Dezember 2005, das von der Auf- 31. Dezember 2005 eine Unterdeckung hen, dass die Pensionskasse den versi-
sichtsbehörde am 1. September 2005 aufwies, reduzierte sie das zu übertra- cherungstechnischen Fehlbetrag nicht 
genehmigt wurde. gende Kapital. In der Folge kam es zwi- nur von den zu übertragenden Freizügig-

Aufgrund einer Umstrukturierung schen den Arbeitgebern, einigen Versi- keitsleistungen, sondern anteilmässig 
räumte die Pensionskasse den Arbeitge- cherten und der Pensionskasse zu Diffe- auch vom Deckungskapital jedes austre-
bern ein ausserordentliches Kündi- renzen hinsichtlich der anwendbaren tenden Rentenbezügers in Abzug brin-
gungsrecht per 31. Dezember 2005 Rechtsgrundlage und der Berechnung des gen darf. 
ein. Sie wies unter anderem darauf hin, zu übertragenden Kapitals. 

Entscheid 

Zunächst hält das Bundesgericht fest, 
dass der Arbeitgeber einen Verteilplan 
anfechten kann. Er hat zwar keinen An-
spruch auf Vorsorgeleistungen, aber ei-
nen vertraglichen Anspruch darauf, 
dass die Vorsorgeeinrichtung die ihr 
obliegenden Vorsorgepflichten gegen-
über den versicherten Arbeitnehmern 
korrekt wahrnimmt. Der vertragliche 
Anspruch umfasst auch, dass im Rah-
men einer Teilliquidation das zu übertra-
gende Kapital richtig berechnet wird und 
wie allenfalls vorhandenes weiteres Vor-
sorgevermögen zu Gunsten der Arbeit-
nehmer weitergegeben wird. 

Sodann beurteilt das Bundesgericht 
die umstrittene Regelung im Teilliquidati-
onsreglement 2005, die vorsieht, dass 
die Pensionskasse im Fall einer Teil-
liquidation den versicherungstechni-
schen Fehlbetrag nicht nur von den zu 

übertragenden Freizügigkeitsleistungen, 
sondern anteilmässig auch vom De-
ckungskapital jedes austretenden Renten-
bezügers in Abzug bringen darf. 

Zunächst, so das Bundesgericht, 
dürfe aus dem Umstand, dass die Höhe 
der Altersrenten (abgesehen von der 
äusserst restriktiven Kürzungsmöglichkeit 
im Sanierungsfall) garantiert ist, nicht ab-
geleitet werden, dass das dafür notwen-
dige Deckungskapital ebenfalls garantiert 
sei. Auch das Gesetz äussere sich nicht 
zum Übertragungswert der Rentende-
ckungskapitalien im Fall einer Teilliquida-
tion. Damit steht es der Vorsorgeeinrich-
tung frei, diese Frage zu regeln. Sodann 
prüft das Bundesgericht, ob die getroffene 
Regelung dem Gleichbehandlungsgrund-
satz standhält und kommt zum Schluss, 
dass der Deckungsgrad der Pensions-
kasse weiter gesunken wäre, wenn den 
Rentnern das ungekürzte Deckungskapital 
hätte mitgegeben werden müssen. Auf-

grund der beschränkten Möglichkeit, 
Rentenbezüger in die Sanierung einzu-
binden, hätten die verbleibenden Akti-
ven eine zusätzliche Mehrlast tragen 
müssen. Damit wären die verbleibenden 
Aktiven klar schlechter gestellt als die 
austretenden, da sie für die Ausfinanzie-
rung aller Renten, (indirekt) auch derje-
nigen der austretenden Rentner, aufzu-
kommen hätten. Durch die getroffene 
Regelung kann diese Ungleichbehand-
lung verhindert werden. 

Das Teilliquidationsreglement 2005 
erweist sich damit als rechtmässig und 
der Fehlbetrag darf abgezogen werden. 
Wer für das fehlende Deckungskapital 
aufzukommen hat, und ob eine Nach-
schusspflicht des Arbeitgebers besteht, 
lässt das Bundesgericht offen. 

Laurence Uttinger 
Rechtsanwältin bei 
Niederer Kraft & Frey, Zürich 
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